Erklärung zur Barrierefreiheit der Ticket-App

Die IGP eG (Interessengemeinschaft des Personenverkehrsgewerbes in Baden-Württemberg eG) ist bestrebt ihre mobile Anwendung in Einklang mit § 10 Absatz 1 des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) barrierefrei zugänglich zu gestalten.
Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für
· die Website der IGP eG, erreichbar unter igp.wbo.de sowie
· die VVS Mobil App, erreichbar unter
· Google Play Store
· Apple App Store

Neue Ticket App
1. Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Die App ist wegen der folgenden Unvereinbarkeiten und Ausnahmen teilweise mit § 10 Absatz 1 L-BGG vereinbar. Die Unvereinbarkeiten und Ausnahmen sind nachstehend aufgeführt.

Die folgenden Funktionen und Inhalte wurden barrierefrei gestaltet:
• Skalierbarkeit: Texte lassen sich ohne Funktionsverlust bis zu 200 % vergrößern.
• Farbkontraste: Die Farbgestaltung erfüllt die Kontrastanforderungen.
• Screenreader-Kompatibilität: Die App ist mit gängigen Screenreadern wie VoiceOver (iOS) und TalkBack (Android) kompatibel.
• Tastaturbedienbarkeit: Alle interaktiven Elemente sind vollständig mit der Tastatur nutzbar.
​​​​​​​
2. Nicht barrierefreie Inhalte und Funktionen

Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus den angegebenen Gründen nicht barrierefrei:
 
1. Unvereinbarkeit mit § 10 Absatz 1 L-BGG
• Querformat: Die App unterstützt derzeit nur das Hochformat.
• Kartenbedienung: Zoom ist nur über Gesten möglich; Bedienelemente fehlen.
• Sprachausgabe: Fremdwörter werden nicht korrekt in der jeweiligen Sprache vorgelesen.
• Ticketshop: Einzelne Bereiche sind nicht vollständig barrierefrei bedienbar.

Die IGP eG ist gemeinsam mit dem APP Anbieter highQ bemüht die fehlenden Inhalte und Funktionen schnellstmöglich nachzuziehen.

3. Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit

Diese Erklärung wurde am 13.04.2026 erstellt. Die Aussagen in der Erklärung bezüglich der Vereinbarkeit mit den Barrierefreiheitsanforderungen beruhen auf einer tatsächlichen Bewertung der Vereinbarkeit der mobilen Anwendung mit den Barrierefreiheitsanforderungen in Form einer von der öffentlichen Stelle durchgeführten Selbstbewertung.
Die Erklärung wurde zuletzt am 10. Februar 2026 überprüft.
4. Rückmeldung und Kontaktangaben
Sollten Ihnen über die bereits aufgeführten Punkte hinaus Mängel in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung VVS Mobil App auffallen, dann können Sie sich bei uns melden. Bitte benutzen Sie dafür das vorgesehene Kontakt-Formular.

Sie können uns auch per Post oder Mail kontaktieren:

IGP eG
Dornierstraße 3
71034 Böblingen
E-Mail:abocenter(at)igp.wbo.de

Schlichtungsverfahren
Wenn Sie der Meinung sind, dass diese App nicht barrierefrei zugänglich ist, können Sie unsere in Ziffer 4 genannte Stelle oder Person darüber informieren.
Falls wir Ihnen nicht oder nicht zufriedenstellend innerhalb von vier Wochen ab Zugang Ihrer Anfrage antworten, können Sie sich an die Schlichtungsstelle des Landeszentrums Barrierefreiheit (LZ-BARR) wenden. Die Schlichtungsstelle erreichen Sie wie folgt:
[bookmark: _GoBack]Landeszentrum Barrierefreiheit
Schlichtungsstelle
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 123-39375
schlichtung@barrierefreiheit.bwl.de
https://barrierefreiheit-bw.de/
Das Schlichtungsverfahren ist unentgeltlich.
Auf die Möglichkeit des Verbandsklagerechts nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 L-BGG wird hingewiesen.

